
376 V Grabinschriften - Gentilnamen e¡halten

Die in den sauberen und gleichmäßigen Lettern des

spâten 2.Jhs. n. Chr. gehaltene Inschrift hat ein Ehe-
mann und Vater mit Namen Valerius (wahrscheinlich
einValerius Gratus, aufgrund des Tochternamens) sei-
ner Gattin und den verstorbenen Kindern errichtet.
Die Datierung findet Bestätigung durch den Fundzu-
sammenhang mit der Inschrift Nr.429, die ebenfalÌs in
dieser Periode anzusiedeln ist.

Dat.:2.Hàlfte 2.Jh.

Literatur: CIL XIII 8361; Klinkenberg 1906, 317 ;

Römerillustrierte 238 Nr. 2.

Nr. 453 | Grabinschrift (Sandstein)
Datenbank ID:390
Inv-Nr.:413
Galsterer 1975 Nr.349
AO: Köln RGM
FO : Kciln; Richard- Wagner-Straße, Ecke Händelstraße,

1891. Gefunden in Zweitver-wendung als Deckplatte
einesTufßteinsarkophages, der ungefáhr 2,5 m unter der
Oberfläche 1ag (Keune 1891,262f.).

Maße:67 cm x 250 cm x 17 cn-r (Angaben laut Inv.-Buch)

Frontplatte eines Sarkophages. Links und rechts von der
Insch¡ift Genien, die schon von Espérandieu a1s un-
vollständig beschrieben wurden; heute nur noch der linke
teilweise erhalten. W'ar vollstândig zerstört; 43 Fragmente

konnten wieder zusarnmengesetzt werden, zahlreiche

fehlen.

D(is) bone tnenloriae M(anibus) / perpetue securitatí /
Antonie Caleneti AIba/ fni]us Leontius et Eubsychi /5 [us]
fli pientissimi

Den Manen, der guten Erinnerung und der ewigcn
Sicherheit. Für Antonia Galenis (oder Galene) (haben
den Stein gesetzt) ihre treuen Söhne Albanius Leon_
tius und Eubsychius.

Die große Inschriftentafel, die in Zweitverwendung
als Deckel eines Sarkophages ausTufßtein diente, werst
nahezu alle der für das späte 2. und frühe 3. Jh. ge-
lãufigen Einleitungsformeln von Grabinschriften auf;
Neben dem fast schon obligatorischen ,,Dis Manibus,,
findet sich die vor allem in Lyon und Umgebung ge-
bräuchliche'W'eihung an die ,,Bona Memoria" sowie
die in Köln noch zwei weirere Male belegte (vgl
Nrn.438 und 496) Hoffnung auf ,,perpetua securiras,,
der Verstorbenen. Auffallend ist die Kombination von
Namensteilen griechischer Herkunft (freilich mehr
oder weniger latinisiert, vgl. Leontius; Galene; Eub-
sychius,Verschreibung von,,Eupsychius") mit typisch
römischen Personennamen (Antonia, Albanius). Dies
läßt auch hier auf eine nicht allzu ferne Sklavenver-
gangenheit schließen.

Dat.:3.-4.Jh.

Literatur: CIL XIII 8364; Klinkenb erg 1906,293;Kisa,
BJb.93, 1892,31.-34; Spieß 1988,295 Nr. 10.
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Nr. 454 | Grabinschrift (Kalkstein)

Dater-rb¿nk 
ID 389

Inv.'Nr':33'47
Galsterer 1975 Nr' 348

AO: Köln RGM

FO: Köln;Arnoldshöhe, an der 
',nach 

Bonn führenden

Chaussee etwa 20 Minuten von Kö1n entGrnt" (Klein

1 884b, 57); Bonner Straße - Ecke Brühler Straße (Gregarek

Nr.95),1884. Zunâchst nur rechtes Bruchstück gefunden;

fehlende Stücke später auf dem Nachbargrundstück

entdeckt; gleicher Fundort wie Nr' 411'

1víaße:70 cm x 61'5 cm x 16'5 cr-n

Oberteil einer Stele. Unten abgeschnitten.Aus drei

Bruch:tücken zusanttrtengeklebt. Über der gerahmten

Inschrift Giebelfeld mit doppelter Rosette und

Akanthusornament, in den Eckzwickeln eine dreiteiiige,

eingerollte Palmette als Akroter sichtbar'

Antonide / Daenidi' Dio/genes'Jìl(ius)' / d@'
s(uo) 'p(osuit) '

Stein stammt von der Nekropole an der ,Arnolds-
höhe', anscheinend einem der frühesten Friedhöfe

Kölns (vgl. den Grabstein des Sklavenhändlers Aiacius,

Nr. 423). Das vorliegende Exemplar gehört \A/ohl in
das zweite Drittel des 1.Jhs. n. Chr. Es spricht einiges

dafür, bei Diogenes und seiner Mutter den Sklaven-

status anzunehmen, vor aliem die Einnamigkeit des

Sohnes in Kombination mit der Herkunft der Namen

aus der griechischen Sprache. Bei Antonia ist sicher

von einem Fehler des Steinmetzes auszugehen: der

Name ,,Daenis" existiert nicht, dagegen besitzt der

griechische Frauenname,,Daphnis" (lautmalerisch,

d.h. ohne Griechischkenntnisse latinisiert zu,,Dafnis")

fast dieselbe Verbreitung wie die Allerweltsbezeich-
nung ,,Diogenes", besonders bei Sklaven griechischer

Herkunft.'Wenn dem so ist, verwundert die Betonung

des Diogenes, er hâbe den Grabstein aus eigenen Mit-
teln errichtet, da er diese als Sklave eigentlich nicht

haben durfte.
Allerdings stand jedem Sklaven in Form des ,,pecu-
lium" ein Minimum ân vefiigbarem mâteriellen Be-

srtz zu, \Menngleich dieser juristisch dem ,,dominus"
gehörte. Es oblag derToleranz des Herrn, welche Frei-

heiten er gewährte und welches Ausmaß dieses ,,pe-
culium" ânnehmen konnte. Im besten Falle konnte

der Betreffende sich im Lauf der Jahre eine Summe

zusâmmensparen, mit der er sich selbst freikaufen

konnte.

Dat.:flavische Zeit

Literatur: CIL XIII 8363; Klinkenberg 1906, 325; Lehner

Nr. 857; Gregarek Nr. 95;Breuer 91 Nr. 348.

Nr. 455 | Grabinschrift (Kalkstein)
l)atenbank ID:391.

Inv-Nr.: Bonn 6362

Galsterer 1975 Nr.350

AO: Bonn RLM
FO: Köln;Aachener Straße, vor dem Hahnentor, 1889.

Gefunden unmittelbar neben einem Ziegelplattengrab,

,ja zumTeil noch auf den zerdrückten Ziegelplttten"
(Klein); Stein in zwei ungleiche Hälften zerbrochen; das

fehlende Stück konnte nicht gefunden werden.

Maße: 34 cm x 55 cm x 12 cm

Rechteckige Platte, unten abgebrochen. Ein senkrechter

Bruch geklebt.

¡ 1al.ì¡ tfl a 'l

CEN
I

Für Antonia Daenis hat der Sohn Diogenes aus eige-
nen Mitteln (den Grabstein) gesetzt.

Die Grabinschrift für Antonia Daenis könnte aus der-
selben'Werkstatt zu stammen wie der Grabstein des

Marcinus aus Xanten, der in Bonn aufbewahrt wird
(Lehner 660). Dafür spricht nach Gregârek Nr. 95 vor
allem der Zahnschnitt unter der Giebelschräge. Der


